
rief den Argwohn wach, als übe der Arger über vereitelte Pläne mit—

unter bösen Einfluß aus. Vielfach ist bei den nachgeordneten Beamten

Sehässigkeit in der Handhabung der Dienstordnung nachgewiesen
worden. Statt eine mildere Handhabung vorzuschreiben, hielten es die

Berliner Regierungskreise vielmehr für angebracht, noch eine Ber—
schärfung hinsichtlich der Gestattung der Selbstbeköstigung eintreten
zu lassen. Das geschah durch die GEulenburg-Leonhardtsche
Verordnung von Anfang 1876, von der nicht mit Unrecht ange—

nommen wurde, sie sei mit Rücksicht auf die Opfer des Kulturkampfes
erlassen, sowohl hinsichtlich der betroffenen Geistlichen als auch der für
die religiöse Freiheit sich einsetzenden Vertreter der Presse. Es fiel auf,
daß aus der Mitte der konservativen und liberalen Parteien nur ver—

einzelte Stimmen für die Forderungen eintraten: ODie Ubertre—

tung der Maigesetze,die aus Gewissenspflicht geschehe, dürfe
nicht als gemeines Verbrechen, sondern müsse als politisches Ver—
gehen behandelt werden. So weit waren die Parteien von einem

Zugeständnisse nach dieser Richtung entfernt, daß vor dem Hause der
Abgeordneten unter lautem Beifalle gesagt werden konnte, daß Be—
amte, welche im Augenblicke der Not sich an ihnen anvertrauten Kassen
vergriffen hätten, mil dere Beurteilung erfuhren, als die „revo—

lutionären“ Geistlichen. Im Rheinland war der Fall zu verzeichnen,
daß ein reicher Wucherer, der wegen eines zur Verdeckung seiner unsau—

beren Geschäfte geleisteten Meineides zu mehrjähriger Zuchthausstrafe
verurteilt war, durch Verfügung des Zustizministers einen Erholungs—
urlaub nach der Schweiz bewilligt erhielt.

Die Auswirkungen des Kampfes auf die Gestaltung der

Verwaltung und auf die kommunale Gesetzgebung.

Eine derjenigen Forderungen der liberalen Mehrheit war eine erhöhte
Ausbildung der Selbstverwaltung, wobei es sich zunächst um die Kreis—

und Provinzialverwaltung handelte. Fürst Bismarck kam
dieser Forderung nach und ließ eine neue Kreis-und Provin—
zialordnundg für die sechs östlichen Provinzen einbringen, die mit
den patriarchalischen Rechten der Herren Rittergutsbesitzer und den guts—
herrlichen Vorrechten aufräumen sollte. Darüber kam es Ende 1872

zu einem scharfen Konflikt mit den Konservativen, der seinen Schau—
platz im Herrenhause hatte. Nachdem der Gesetzentwurf hier eine voll—

ständige Umarbeitung erfahren hatte, wonach die gutsherrliche Polizei
beibehalten und die Bestimmung durchgesetzt wurde, daß der Landrat
aus der Zahl der größeren Grundbesitzer zu wählen sei, wurde die Vor—

lage schließlich mit 146 gegen 18 Stimmen abgelehnt, weil sie den Rescht s—

parteien zu weit ginge und den Linkks parteien ungenügend erschien.
Dagegen nahm das Herrenhaus einen Antrag an, die Regierung möge
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